
 

Das Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße erscheint in der Regel einmal wöchentlich donnerstags und darüber hinaus 
nach Bedarf. 

Stadtverwaltung Neustadt  
an der Weinstraße 
Hauptabteilung 
Marktplatz 1 
67433 Neustadt an der Weinstraße 

Einzelstücke können kostenlos in der Kanzlei im Rathaus (Marktplatz 1) und im Bür-
gerbüro in der Hindenburgstraße 9a während der üblichen Öffnungszeiten bezogen 
werden.  
Weiterhin erscheint das Amtsblatt online auf www.neustadt.eu/amtsblatt  
oder kann dort als kostenloser Online-Newsletter abonniert werden.  

 

 

Amtsblatt Nr. 06-2025 – vom 06.02.2025 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Öffentliche Bekanntmachungen 
 

1. Einladung zur 8. Sitzung des Innenstadtbeirates am 11.02.2025 
2. Einladung zur 6. Sitzung des Ortsbeirates Haardt 12.02.2025 
3. Einladung zur 3. Sitzung des Beirates für ältere Menschen am 13.02.2025 
4. Einladung zur 5. Sitzung des Ortsbeirates Hambach am 13.02.2025 
5. Öffentliche Zustellung für Herrn Clemens Jedebrock  
6. Öffentliche Zustellung für Frau Seviin Marssha Makatini Jumamosi 
7. Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Neustadt an der Weinstraße über die Berufung 

von Herrn Eckart Lube in den Ortsbeirat Diedesfeld 
8. Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 207 „Neustadt – Speyer“ 

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 
am 23. Februar 2025 

9. Bekanntmachung über die Auslegung der Rechtsverordnung über die Festsetzung 
des Grabungsschutzgebietes „Römisches Gebäude im unteren Steingebiß“, Mußbach 

10. Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Gewässerzweckverbandes Rehbach-
Speyerbach für das Haushaltsjahr 2025 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 8. Sitzung des Innenstadtbeirates 

am Dienstag, 11.02.2025, 18:30 Uhr, 

im Rathaus, Ratssaal, Marktplatz 1, Neustadt an der Weinstraße 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Bericht aus dem AK Mobilität 
 .  Bericht Mobilitätskonzept Landesgartenschau 
 .  Aktueller Stand zur Gehwegverlegung in der Talstraße 
2.  Bericht aus dem AK Lebensqualität 
 .  Zuwegung Wolfsburg 
3.  Bericht aus dem AK Landesgartenschau 
 .  Verbindungen Innenstadt – Dr. Welsch Terrasse - LGS Gelände 
4.  Mitteilungen und Anfragen 

 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

5.  Mitteilungen und Anfragen 
 
Neustadt an der Weinstraße, 6. Februar 2025 
 
Gez. 
 
Norbert Schied  
Vorsitzender  



 

E i n l a d u n g  

zur 6. Sitzung des Ortsbeirates Haardt 

am Mittwoch, 12.02.2025, 19:30 Uhr, 

im Sitzungssaal der Ortsverwaltung Haardt, in der GU, Mandelring 45 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Geplante Informationsveranstaltung für ältere Menschen im Ortsteil Haardt am 10.04.2025: 
Kurzer Bericht durch die Fachabteilung 

2.  Verkehrsangelegenheiten: Parksituation oberer Teil "Am Herzel" 
3.  Pflanzung weiterer Bäume auf dem Haardter Friedhof 
4.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
5.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

6.  Mitteilungen und Anfragen 
 
Neustadt an der Weinstraße, 6. Februar 2025 
 
 
 
 
Gez. 
Silvia Kerbeck 
Ortsvorsteherin Haardt 
 



 

E i n l a d u n g  

zur 3. Sitzung des Beirats für ältere Menschen 

am Donnerstag, 13.02.2025, 18:00 Uhr, 

Raum Nr. 304, Konrad-Adenauer-Straße 43, 67433 Neustadt an der 
Weinstraße 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung 

1. Amtseinführung und Verpflichtung von Mitgliedern 

2. Bericht der Sicherheitsberater*innen  

3. Fachkräftegewinnung für den Pflegebereich in Neustadt (angefragt: Bildungszentrum Hetzelstift) 

4. Nachlese Pflegekonferenz Neustadt an der Weinstraße 

5. Sonstiges 

 

 

- nicht öffentlich 

1. Sonstiges 

2. Mitteilungen und Anfragen 

 

Neustadt, den 20.01.2025 

 

gez. Ernst Ohmer 
 
Ernst Ohmer 

Vorsitzender 



 

E i n l a d u n g  

zur 05.Sitzung des Ortsbeirates Hambach 

am Donnerstag, 13.02.2025, 19:00 Uhr, 

im "Alten Rathaus", Weinstraße 264, Hambach 

__________________________________________________________________ 

Tagesordnung: 

- Öffentliche Sitzung - 

1.  Bau- und Planungsangelegenheiten 
2.  Verkehrsangelegenheiten 
3.  Orga Frühlingsempfang am 18.05.2025 
4.  Kerwezulassungen 
5.  Zukunft der Zeitschrift ,,Die Hambacher´´ 
6.  Sachstandinformation Glasfaser 
7.  Mitteilungen und Anfragen 

- Nichtöffentliche Sitzung - 

8.  Sonstiges 
9.  Grundstücksangelegenheiten 
10.  Mitteilungen und Anfragen 
 
Neustadt an der Weinstraße, 5. Februar 2025 
 
 
 
 
Gez. 
Pascal Bender  
Ortsvorsteher Hambach 
 



 

 
Unser Standort:  
Hindenburgstraße 14 
Zimmer 315 
67433 Neustadt an der Weinstraße 

Ust-IdNr: 
DE 149390961 
Leitweg-ID: 
073160000000-001-82 

Sparkasse Rhein-Haardt 
IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03 
BIC: MALA DE 51 DKH 

Telefonzentrale: 06321 855-0 
Telefaxzentrale: 06321 855-1280 

Öffnungszeiten: Di 8:30-12:00 Uhr | 14:00-16:00 Uhr | Do 8:30-12:00 Uhr |14:00-18:00 Uhr | 
                                Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung  

 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Herr Clemens Jedebrock, letzte bekannte Anschrift: Am Speyerbach 42, 67433 Neustadt an der Weinstraße, 
zur Zeit unbekannten Aufenthalts, wird darüber benachrichtigt, dass die nachfolgend aufgeführten Doku-
mente 
 

 GewSt 2022 vom 15.01.2025, FAD 133266-1 
 Zinsen zur Gewerbesteuer 2022, FAD 133266-1 

 
 
hiermit öffentlich zugestellt werden und bei der Abteilung Steuern, Hindenburgstr. 14, 67433 Neustadt an 
der Weinstraße, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen und in Empfang genommen werden 
können. 
 
Gemäß § 122 der Abgabenordnung i. V. m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass hierdurch Fristen (z.B. Widerspruchsfrist nach § 70 Verwaltungsgerichtord-
nung -VwGO-) in Gang gesetzt werden können nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
 
 
gez. 
Marc Weigel 
Oberbürgermeister 
 

Stadtverwaltung | Marktplatz 1 | 67433 Neustadt an der Weinstraße  Abteilung Steuern 
Christine Klein 
Abteilungsleitung 
 
Telefon 06321 855-1243 
Fax 06321 855-1742 
 
E-Mail  
christine.klein@neustadt.eu 
 
 

 
 
 
 

 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen - bitte angeben neustadt.eu 
  06.02.2025 



 

 
Unser Standort:  
Hindenburgstraße 14 
Zimmer 315 
67433 Neustadt an der Weinstraße 

Ust-IdNr: 
DE 149390961 
Leitweg-ID: 
073160000000-001-82 

Sparkasse Rhein-Haardt 
IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03 
BIC: MALA DE 51 DKH 

Telefonzentrale: 06321 855-0 
Telefaxzentrale: 06321 855-1280 

Öffnungszeiten: Di 8:30-12:00 Uhr | 14:00-16:00 Uhr | Do 8:30-12:00 Uhr |14:00-18:00 Uhr | 
                                Mo, Mi, Fr nach Vereinbarung  

 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Die Geschäftsführerin der Sevi Mosi Vinothek Nr. 1 GmbH, Frau Seviin Marssha Makatini Jumamosi, letzte 
bekannte Anschrift: T6, 26, 68161 Mannheim, zur Zeit unbekannten Aufenthalts, wird darüber benachrich-
tigt, dass die nachfolgend aufgeführten Dokumente 
 

 Bescheid über Gewerbesteuer 2022 vom 10.12.2024, FAD: 143448-1 
 Bescheid über Zinsen zur Gewerbesteuer 2022 vom 10.12.2024, FAD: 143448-1 
 Bescheid über Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2024 vom 10.12.2024, FAD: 143448-1 
 Bescheid über Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2025 vom 08.01.2025, FAD: 143448-1 

 
hiermit öffentlich zugestellt werden und bei der Abteilung Steuern, Hindenburgstr. 14, 67433 Neustadt an 
der Weinstraße, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen und in Empfang genommen werden 
können. 
 
Gemäß § 122 der Abgabenordnung i. V. m. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes gilt das Dokument als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass hierdurch Fristen (z.B. Widerspruchsfrist nach § 70 Verwaltungsgerichtord-
nung -VwGO-) in Gang gesetzt werden können nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
 
 
gez. 
Marc Weigel 
Oberbürgermeister 
 

Stadtverwaltung | Marktplatz 1 | 67433 Neustadt an der Weinstraße  Abteilung Steuern 
Christine Klein 
Abteilungsleitung 
 
Telefon 06321 855-1243 
Fax 06321 855-1742 
 
E-Mail  
christine.klein@neustadt.eu 
 
 

 
 
 
 

 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen - bitte angeben neustadt.eu 
  06.02.2025 





 

Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 207 „Neustadt – Speyer“ 

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge 

für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 

am 23. Februar 2025 

 

Vom 24.01.2025 

 

Auf Grund des § 26 Absatz 3 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 7. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 91) in Verbindung mit § 38 der Bundeswahlordnung 

(BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376) geändert 

worden ist, diese wiederum zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 

12. September 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 283), gebe ich die vom Kreiswahlausschuss in der Sitzung 

am 24.01.2025 für die Wahl des 21. Deutschen Bundestages im Wahlkreis 207 „Neustadt – 

Speyer“ zugelassenen Kreiswahlvorschläge bekannt. 

Zugelassene Kreiswahlvorschläge 

Die Reihenfolge und Nummerierung der Kreiswahlvorschläge ergibt sich aus § 30 Absatz 3 BWG. 

Die Bewerberinnen und Bewerber in den Kreiswahlvorschlägen sind nachstehend in der in § 36 

Absatz 4 in Verbindung mit § 34 Absatz 1 Satz 2 BWO vorgeschriebenen Form aufgeführt. 

Nr. Kreiswahlvorschlag 

- Bewerber/-in   

  1 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
Mackensen-Geis, Isabel Larissa  
Bundestagsabgeordnete 
Geboren: 1986, Schwetzingen 
67098 Bad Dürkheim  

  2 Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
Steiniger, Johannes Eberhard  
Bundestagsabgeordneter 
Geboren: 1987, Bad Dürkheim 
67098 Bad Dürkheim  

  3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 
Khan, Misbah Sabeen  
Politikerin, MdB 
Geboren: 1989, Karachi 
67149 Meckenheim  

  4 Freie Demokratische Partei (FDP) 
Hofmann, Bianca Maria Anna  
Dipl.-Kauffrau 
Geboren: 1967, Neckarsulm 
67346 Speyer  

  5 Alternative für Deutschland (AfD) 
Stephan, Thomas  
Selbständiger Versicherungskaufmann 
Geboren: 1970, Neustadt an der Weinstraße 
67454 Haßloch  
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Nr. Kreiswahlvorschlag 

- Bewerber/-in   

  6 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) 
Priwe, Michael  
Beamter 
Geboren: 1971, Flensburg 
67354 Römerberg  

  7 Die Linke (Die Linke) 
Koch, David Christopher  
Gewerkschaftssekretär 
Geboren: 1984, Wittlich 
67663 Kaiserslautern  

  8 --- 

  9 --- 

  10 Volt Deutschland (Volt) 
Ruffer, Sascha  
Data Analyst 
Geboren: 1994, Neustadt an der Weinstraße 
67454 Haßloch  

  11 --- 

  12 --- 

  13 BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) 
Hirt-Neumann, Elke Susanne  
Diplom-Sozialpädagogin 
Geboren: 1963, Mannheim-Neckarau 
67273 Bobenheim am Berg  

  14 Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) 
Weilacher, Fritz Werner  
Musiklehrer 
Geboren: 1949, Ludwigshafen 
67475 Weidenthal  

  

 
 

Speyer, den 28.01.2025 

 
 

 

Stefanie Seiler 

Oberbürgermeisterin und Kreiswahlleiterin 





Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Gewässerzweckverbandes Rehbach- 

Speyerbach für das Haushaltsjahr 2025 

 

Die Verbandsversammlung des Gewässerzweckverbandes Rehbach- Speyerbach hat auf Grund von § 

95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133) in Verbindung mit § 7Abs. 1 Nr. 4 des Landesgesetzes über 

die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S.21), in der Sitzung am 16.12.2024 in Ludwigshafen die 

Haushaltsatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hat 

gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht (Schreiben vom 

16.01.2025, Az.: 1140-0001#2025/0009-0382 Ref_21a). Die Haushaltssatzung wird hiermit wie folgt 

bekannt gemacht:  

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

Festgesetzt werden:  

 

1. Im Ergebnishaushalt   

der Gesamtbetrag der Erträge auf   1.391.511 € 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.391.511 € 

das Jahresergebnis auf 0  

 

2. Im Finanzhaushalt  

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 
Summe der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf 800.000 
Summe der Auszahlungen auf Investitionstätigkeit auf 835.000 
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf Investitionstätigkeit auf -35.000 
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 35.000 
 

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite 

 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 

veranschlagt.  

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  

 

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der Höchstbetrag der Kredite wird auf 67.696 € festgesetzt. 

§ 5 Umlage 

Die von den Verbandsmitgliedern zu erbringende Umlage wird auf 1.279.690 € festgesetzt. Sie wird zu 

je 1/3 am 01. Februar, 01. Juli und 1. September des Jahres fällig. Soweit die Haushaltssatzung für das 

kommende Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht werden kann, sind zu den Fälligkeiten 

Abschlagszahlungen in gleicher Höhe zu leisten.  

 

 



§ 6 Sonderumlage 

Die Sonderumlage für überörtliche Hochwasserschutzmaßnahmen, gem. § 3 Abs. 2 der 

Verbandsordnung wird auf 120.000 € festgesetzt. Die Umlage wird entsprechend dem 

Verteilungsschlüssel für jede einzelne Investitionsmaßnahme berechnet. Sie wird vor Beginn der 

Maßnahme fällig.  

§ 7 Eigenkapital  

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2021 611.697 €, zum 31.12.2022 410.929 €, zum 

31.12.2023 526.186. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt unter 

Berücksichtigung der Planwerte 526.186 € und nach der Planung zum 31.12.2025 526.186 €.  

§8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben  

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs, 2 GemO 

liegen vor, wenn im Einzelfall 26.000 € überschritten sind.  

§ 9 Inkrafttreten 

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.  

 

Gewässerzweckverband Rehbach- Speyerbach 

Ludwigshafen, den 30.01.2025 

Gez. 

(Körner) 

Verbandsvorsteher  

 
Hinweise:  

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 1 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i.V.m. §24 Abs. 

6 der Gemeindeordnung eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Erlass der Haushaltssatzung für deren 

Gültigkeit von Anfang an unbeachtlich ist, wenn diese nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung 

gegenüber dem Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach unter Bezeichnung des Sachverhalts der die Verletzung 

begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.  

 

Der Haushaltsplan mit Anlagen liegt an sieben folgenden Werktagen nach der öffentlichen Bekanntmachung bei der 

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Europaplatz 5, Zimmer C 411, in Ludwigshafen/Rhein während der üblichen Dienstzeiten 

aus.  


